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Landkreis Schaumburg  

FFH Nr 

112 

FFH Name, ggf. Teilgebiet 

"Süntel, Wesergebirge, Deister", Teilgebiet im Weserge-

birge im Privateigentum 

Bearbeitungs-
stand   

Nov.2021 

Flächengröße  
(ha) 

Kürzel in Karte  Maßnahmenbezeichnung  
Umsetzung der NSG Verordnung "Kamm des Wesergebirges" 0,314   

Verpflichtende Maßnahme n für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☒ notwendige Erhaltungsmaßnahme 
☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  
      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000 -Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:5.000 -1:10.000 Bestand sowie A nhang)   

LRT Rep. 
SDB 

Fläche  
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche  
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

9130 im 
Komplex 
mit 9110 

 0,314 B 100%    

 
Art Anh. II  Rel. Größe 

D (SDB) 
EHG (SDB) Pop.größe 

SDB 
Referenz  

Großes Mausohr SDB B   

 
Vogelart     Status 

SDB 
Popul. -gr. 
aktuell 

EHG 
aktuell 

Referenzgr. 
Population 

Referenz  
EHG 

Name Einstufung 
Art 

    

 

Maßnahmen für sonstige Gebiets-
bestandteile  
☐ sonstige Schutz- und Entwicklungs- 
       maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile  
• … 
• … 

Umsetzungszeitraum  
☐ kurzfristig 
☐ mittelfristig bis ca. 2030 
☐ langfristig nach 2030 
☒ Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente  
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 
☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  
☐  Vertragsnaturschutz 
☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 
☐  …   
nachrichtlich 
☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger  
☒  UNB 
☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 
☐  … 
Partnerschaften für die Umsetzung  
• Bewirtschafter… 
• … 

Priorität  
☒ 1= sehr hoch 
☐ 2= hoch 
☐ 3 = mittel 
 

 Finanzierung  
☐  Förderprogramme 
☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 
☐  kostenneutral 
☐  … 
nachrichtlich 
☐  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen  
• … 
• … 
Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgebliche n Natura 2000 -Gebietsbestandteile (siehe 
auch Karte der Erhaltungsziele)  
• Erhalt und Entwicklung von Waldmeister-Buchenwald (LRT 9130) im Komplex mit Hainsimsen-Buchenwalde 

(LRT 9110), Erhalt und Entwicklung von Jagdlebensräumen des Großen Mausohrs 
Konkretes Ziel der Maßnahme 
• Erhalt der Lebensraumtypenfläche im günstigen Erhaltungsgrad 
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• Erhalt und Wiederherstellung des Buchenwaldes als Jagdlebensraum für das Große Mausohr 

Schutz - und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandte ile  
• … 
Konkretes Ziel der Maßnahme 

Maßnahmenbeschreibung  (siehe auch Karte 1:5.000 – 1:10.000 mit Maßnahmend arstellung)  
gem. NSG VO ist die forstliche Bewirtschaftung nach folgenden Regelungen freigestellt: 
• die Bewirtschaftung erfolgt ohne Entnahme von Horst- und Stammhöhlenbäumen, stehendem starken Tot-

holz einschließlich abgebrochener und entwerteter Baumstümpfe und liegendem Bruch- und Totholz sowie 
Stubben und Reisig. Windwurfteller sind soweit möglich zu belassen und zurückzuklappen. Im Einzelfall ist 
eine Entnahme von Totholz aus Forstschutzgründen und zur Arbeitssicherheit zulässig, 

• ein Kahlschlag unterbleibt und die Holzentnahme wird nur einzelstammweise oder durch Femel- oder Loch-
hieb vollzogen, 

• auf befahrungsempfindlichen Standorten und in Altholzbeständen die Feinerschließungslinien einen Min-
destabstand der Gassenmitten von 40 Metern zueinander haben, 

• eine Befahrung außerhalb von Wegen und Feinerschließungslinien unterbleibt; ausgenommen sind Maß-
nahmen zur Vorbereitung der Verjüngung, 

• in Altholzbeständen erfolgt die Holzentnahme und die Pflege in der Zeit vom 01. März bis 31. August nur mit 
vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde,  

• ein flächiger Einsatz von Herbiziden und Fungiziden vollständig unterbleibt und von sonstigen Pflanzen-
schutzmitteln dann unterbleibt, wenn dieser nicht mindestens zehn Werktage vorher der Naturschutzbe-
hörde angezeigt worden und eine erhebliche Beeinträchtigung i.S. des § 33 Abs. 1 Satz 1 und des § 34 Abs. 
1 BNatSchG nachvollziehbar belegt ausgeschlossen ist, 

• eine Bodenschutzkalkung erfolgt nur nach vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde, 
• ein Altholzanteil von mindestens 20% der Lebensraumtypenfläche der/des jeweiligen Eigentümerin/Eigentü-

mers erhalten bleibt oder entwickelt wird, 
• je vollem Hektar der Lebensraumtypfläche der/des jeweiligen Eigentümerin/Eigentümers mindestens 3 le-

bende Altholzbäume dauerhaft als Habitatbäume markiert und bis zum natürlichen Zerfall belassen oder bei 
Fehlen von Altholzbäumen auf 5 % der Lebensraumtypenfläche der/des jeweiligen Eigentümerin/Eigentü-
mers ab der dritten Durchforstung Flächen zur Entwicklung von Habitatbäumen dauerhaft markiert werden 
(Habitatbaumanwärter); artenschutzrechtliche Regelungen zum Schutz von Horst- und Höhlenbäumen blei-
ben unberührt, 

• je vollem Hektar Lebensraumtypfläche der/des jeweiligen Eigentümerin/Eigentümers mindestens 2 Stück 
stehendes oder liegendes starkes Totholz bis zum natürlichen Zerfall belassen werden, 

• auf mindestens 80 % jeder Lebensraumtypfläche der/des jeweiligen Eigentümerin/Eigentümers lebensraum-
typische Baumarten erhalten bleiben oder entwickelt werden, 

• und bei künstlicher Verjüngung auf mindestens 90 % der Verjüngungsfläche lebensraumtypische Baumarten 
angepflanzt oder gesät werden, 

• je vollem Hektar der Waldfläche der/des jeweiligen Eigentümerin/Eigentümers insgesamt mindestens 6 Alt-
holzbäume dauerhaft als Habitatbäume markiert und bis zum natürlichen Zerfall belassen oder bei Fehlen 
von Altholzbäumen auf mindestens 5 % der Waldfläche der/des jeweiligen Eigentümerin/Eigentümers ab der 
dritten Durchforstung Teilflächen zur Entwicklung von Habitatbäumen dauerhaft markiert werden (Habitat-
baumanwärter); artenschutzrechtliche Regelungen zum Schutz von Horst- und Höhlenbäumen bleiben un-
berührt, 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschä tzung) und zum Zeitplan   
Konf likte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im  Gebiet  
Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle   
• … 
• … 

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskon trollen  
Anmerkungen  
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Landkreis Schaumburg  

FFH Nr 
112 

FFH Name, ggf. Teilgebiet 
"Süntel, Wesergebirge, Deister", Teilgebiet im Weserge-
birge in städtischem Eigentum 

Bearbeitungs-
stand   
Nov. 2021 

Flächengröße 
(ha) 

Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung  
Umsetzung der NSG Verordnung "Kamm des Wesergebirges" 0,8   

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☒ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 

☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  

      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:5.000 -1:10.000 Bestand sowie Anhang)  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

9130 im 
Komplex 
mit 9110 

 0,8 B 100%    

 
Art Anh. II Rel. Größe 

D (SDB) 
EHG (SDB) Pop.größe 

SDB 
Referenz 

Großes Mausohr SDB B   

 
Vogelart     Status 

SDB 
Popul.-gr. 
aktuell 

EHG 
aktuell 

Referenzgr. 
Population 

Referenz 
EHG 

Name Einstufung 
Art 

    

 

Maßnahmen für sonstige Gebiets-
bestandteile 

☐ sonstige Schutz- und Entwicklungs- 

       maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile 
• … 

• … 

Umsetzungszeitraum 

☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☒ Daueraufgabe 

 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 

       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 

☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☒  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 

Partnerschaften für die Umsetzung 
• Bewirtschafter… 
• … 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 

☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 

☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 

nachrichtlich 

☐  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
• … 

• … 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 

auch Karte der Erhaltungsziele)  

• Erhalt und Entwicklung von Waldmeister-Buchenwald (LRT 9130) im Komplex mit Hainsimsen-Buchenwalde 
(LRT 9110), Erhalt und Entwicklung von Jagdlebensräumen des Großen Mausohrs 

Konkretes Ziel der Maßnahme 

 Erhalt der Lebensraumtypenfläche im günstigen Erhaltungsgrad 
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 Erhalt und Wiederherstellung des Buchenwaldes als Jagdlebensraum für das Große Mausohr 

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
• … 
Konkretes Ziel der Maßnahme 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:5.000 – 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)  

gem. NSG VO ist die forstliche Bewirtschaftung nach folgenden Regelungen freigestellt: 

• die Bewirtschaftung erfolgt ohne Entnahme von Horst- und Stammhöhlenbäumen, stehendem starken Tot-
holz einschließlich abgebrochener und entwerteter Baumstümpfe und liegendem Bruch- und Totholz sowie 
Stubben und Reisig. Windwurfteller sind soweit möglich zu belassen und zurückzuklappen. Im Einzelfall ist 
eine Entnahme von Totholz aus Forstschutzgründen und zur Arbeitssicherheit zulässig, 

• ein Kahlschlag unterbleibt und die Holzentnahme wird nur einzelstammweise oder durch Femel- oder Loch-
hieb vollzogen, 

• auf befahrungsempfindlichen Standorten und in Altholzbeständen die Feinerschließungslinien einen Min-
destabstand der Gassenmitten von 40 Metern zueinander haben, 

• eine Befahrung außerhalb von Wegen und Feinerschließungslinien unterbleibt; ausgenommen sind Maß-
nahmen zur Vorbereitung der Verjüngung, 

• in Altholzbeständen erfolgt die Holzentnahme und die Pflege in der Zeit vom 01. März bis 31. August nur mit 
vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde,  

• ein flächiger Einsatz von Herbiziden und Fungiziden vollständig unterbleibt und von sonstigen Pflanzen-
schutzmitteln dann unterbleibt, wenn dieser nicht mindestens zehn Werktage vorher der Naturschutzbe-
hörde angezeigt worden und eine erhebliche Beeinträchtigung i.S. des § 33 Abs. 1 Satz 1 und des § 34 Abs. 
1 BNatSchG nachvollziehbar belegt ausgeschlossen ist, 

• eine Bodenschutzkalkung erfolgt nur nach vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde, 
• ein Altholzanteil von mindestens 20% der Lebensraumtypenfläche der/des jeweiligen Eigentümerin/Eigentü-

mers erhalten bleibt oder entwickelt wird, 
• je vollem Hektar der Lebensraumtypfläche der/des jeweiligen Eigentümerin/Eigentümers mindestens 3 le-

bende Altholzbäume dauerhaft als Habitatbäume markiert und bis zum natürlichen Zerfall belassen oder bei 
Fehlen von Altholzbäumen auf 5 % der Lebensraumtypenfläche der/des jeweiligen Eigentümerin/Eigentü-
mers ab der dritten Durchforstung Flächen zur Entwicklung von Habitatbäumen dauerhaft markiert werden 
(Habitatbaumanwärter); artenschutzrechtliche Regelungen zum Schutz von Horst- und Höhlenbäumen blei-
ben unberührt, 

• je vollem Hektar Lebensraumtypfläche der/des jeweiligen Eigentümerin/Eigentümers mindestens 2 Stück 
stehendes oder liegendes starkes Totholz bis zum natürlichen Zerfall belassen werden, 

• auf mindestens 80 % jeder Lebensraumtypfläche der/des jeweiligen Eigentümerin/Eigentümers lebensraum-
typische Baumarten erhalten bleiben oder entwickelt werden, 

• und bei künstlicher Verjüngung auf mindestens 90 % der Verjüngungsfläche lebensraumtypische Baumarten 
angepflanzt oder gesät werden, 

• je vollem Hektar der Waldfläche der/des jeweiligen Eigentümerin/Eigentümers insgesamt mindestens 6 Alt-
holzbäume dauerhaft als Habitatbäume markiert und bis zum natürlichen Zerfall belassen oder bei Fehlen 
von Altholzbäumen auf mindestens 5 % der Waldfläche der/des jeweiligen Eigentümerin/Eigentümers ab der 
dritten Durchforstung Teilflächen zur Entwicklung von Habitatbäumen dauerhaft markiert werden (Habitat-
baumanwärter); artenschutzrechtliche Regelungen zum Schutz von Horst- und Höhlenbäumen bleiben un-
berührt, 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan  

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle  
• … 
• … 

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen 

Anmerkungen 

 



Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2019
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FFH 112 "Süntel, Wesergebirge, Deister" 
Maßnahmenplanung für Flächen 

außerhalb der Landesforsten

Stand 04.10.2021

Teilbereich des FFH- Gebietes 112
Grenze des Naturschutzgebietes "Kamm des
Wesergebirges", Teilbereich West

Lebensraumtypen/ Erhaltungsgrad/
9130 Waldmeister- Buchenwald im Komplex
mit 9110 Hainsimsen- Buchenwald im
Erhaltungsgrad B; Jagdhabitat des Großen
Mausohrs

verpflichtende Erhaltungsmaßnahmen
Umsetzung der NSG Verordnung

±

NSG "Kamm des Wesergebirges" Teilbereich West

privater Waldeigentümer

städtisches Waldeigentum


